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I. DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK  

 

Allgemeine Hinweise 

Lesen Sie sich diesen Leitfaden bitte vor dem Wahltag aufmerksam durch.  

Vorgaben für das korrekte Ausfüllen der Briefwahlniederschrift und der 
Schnellmeldung sowie deren Übermittlung sind ebenso enthalten wie Anhalts-
punkte für die Beurteilung von gültigen bzw. ungültigen Stimmzetteln. 

Fügen Sie bitte der Briefwahlniederschrift die geforderten Unterlagen bei. 

Dieser Leitfaden soll die Hinweise aus der Schulungsveranstaltung sowie der in-
teraktiven Lernplattform (www.wahlhelfende-bonn.de) ergänzen und Ihnen als Ar-
beitspapier dienen, das Sie mit Ihren Notizen ergänzen können.  

Für mögliche Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar. 

Die Wahlleitung 

 
 

Wichtige Telefonnummern 

Wahlzentrale 

Sammelrufnummer   0228 - 77 66 44 

 

Briefwahlbetreuer 

Herr Müller    0228 - 77 39 76 

 

Briefwahlvorstände 

Wahlhelfenden-Team   0228 - 77 35 01 
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II. TERMINE 
 
 
In der Woche vor dem Wahltag 

Mittwoch,  11. Mai 2022 

Schulungsveranstaltungen für die Briefwahlvorstehenden, deren Stellvertretende 
sowie die Schriftführenden in den Briefwahlvorständen finden im Ratssaal 
(Stadthaus) statt. 

 
 

Am Tag der Wahl 

Sonntag, 15. Mai 2022 

um 14 Uhr   Ausgabe der Wahlkoffer an die Briefwahlvorstehenden im 
Stadthaus, Versteigerungssaal 

um 14.30 Uhr Zusammentreffen des gesamten Briefwahlvorstandes an 
seinem jeweiligen Arbeitsplatz, wo auch die mit Wahlbrie-
fen gefüllte(n) Wahlurne(n) bereit steht / stehen. 

 Ebenso wie Hygiene-Box (Postkiste) und blaue Box zum 
späteren Verpacken der Stimmzettelpakete (falls der 
Wahlkoffer alleine nicht ausreichen sollte). 

ab 14.30 Uhr  Überprüfen der Wahlbriefe und der Wahlscheine 
ab 18 Uhr  Beginn der Briefwahlauszählung 
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III. ZUSAMMENTREFFEN DES BRIEFWAHLVORSTANDES 

 

Vorbereitende Arbeiten 

um 14.30 Uhr  
Zusammentreffen der Briefwahlvorstände am jeweiligen Arbeitsplatz 
 
 Wo die einzelnen Briefwahlvorstände untergebracht sind, ist in der Eingangs-

halle im Stadthaus an den Säulen nahe dem Informationszentrum zu ersehen. 
 Sollten Mitglieder des Briefwahlvorstandes nicht erscheinen, ist der im Wahl-

koffer befindliche Vordruck über die Besetzung des Briefwahlvorstandes unbe-
dingt auszufüllen. 

 Gegebenenfalls sind bis spätestens 15 Uhr Ersatzleute bei der Wahlzentrale 
anzufordern. 

 Wo es möglich ist: Tische bitte so zusammenstellen, dass genügend Platz für 
die Bildung von Stimmzettelstapeln vorhanden ist, ansonsten auf mehrere 
Plätze verteilen. 

 Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit. 

Die Briefwahlvorstehenden weisen die Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten hin. 
 
 

Covid-19 Schutzmaterialien für den Briefwahlvorstand 

 1 Flasche Handdesinfektion mit Spender / Hyclick-System  
 Flächendesinfektionstücher (1 Paket) 
 Schutzmasken FFP2 

 
Diese Materialien werden in einer Postkiste zusammen mit der / den Wahlurne(n) 
angeliefert und stehen am Wahlsonntag am jeweiligen Arbeitsplatz / Einsatzort 
bereit. 
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     IV. DER WAHLSCHEIN (siehe Anhang, Seite 22) 

 
 Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht.  

Wahlscheine werden auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die Briefwahl 
genutzt. 

 In der / den an Ihrem Einsatzort zuvor aufgestellten Wahlurne(n) finden Sie die 
für Ihren Briefwahlbezirk eingegangenen Wahlbriefe. 

 Am Wahltag können bis 18 Uhr noch weitere Wahlbriefe abgegeben werden.  
Diese werden Ihnen dann für Ihren Briefwahlbezirk vom Briefwahlbetreu-
ungsteam auch noch nach 18 Uhr überbracht. 

 Sollten sich bei Ihren Wahlbriefen irrtümlich Wahlbriefe eines anderen Brief-
wahlbezirks oder einer anderen Wahl befinden, leiten Sie diese bitte an den 
zuständigen Briefwahlvorstand oder das Briefwahlbetreuungsteam weiter. 

 
 

  

Für ungültig erklärte Wahlscheine: 
Wurden Wahlscheine Ihres Briefwahlbezirks für ungültig erklärt, erhalten Sie 
eine Liste mit den betroffenen Wahlscheinnummern. 
Die vorliegenden Wahlbriefe sind dann mit der Liste ungültiger Wahlscheine 
abzugleichen. Sollte ein Wahlbrief eine für ungültig erklärte Wahlscheinnum-
mer haben, ist dieser auszusondern und zurückzuweisen. 
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V. DIE VORBEREITUNG DER ZÄHLUNG 

 
14.30 – 18 Uhr  Zulassung der Wahlbriefe 

1. Zunächst ermittelt der Briefwahlvorstand, wie viele Wahlbriefe an ihn überge-
ben worden sind und trägt die Anzahl unter Abschnitt 2.3 in die Briefwahlnie-
derschrift ein. 
 Er überprüft weiter, ob Wahlscheinnummern (je nach Kuvertart oben links 

oder im Adressfeld auf dem roten Wahlbrief) aus dem Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine (nach Stimmbezirken gegliedert) enthalten 
sind. 

 Die Wahlbriefe sind daher zunächst nach der Wahlscheinnummer zu sor-
tieren. Sollten Wahlscheine doppelt vorhanden sein, sind diese ebenfalls 
auszusondern. 

 Wahlbriefe, die im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine auf-
geführt sind, sind auszusondern und zur späteren Beschlussfassung dem 
gesamten Briefwahlvorstand vorzulegen. 

 Sollten Sie irrtümlich Wahlbriefe erhalten haben, die für einen anderen 
Briefwahlbezirk bestimmt sind (die Stimmbezirksnummer ist je nach 
Kuvertart oben links oder im Adressfeld auf dem roten Wahlbrief zu se-
hen), leiten Sie diese bitte an den zuständigen Briefwahlvorstand weiter.  

 Nicht von der Bundesstadt Bonn ausgegebene Wahlbriefe (Wahlbriefe  
anderer Gemeinden oder für eine andere Wahl) geben Sie bitte dem Brief-
wahlbetreuungsteam mit. 

2. Danach sind die Wahlbriefe von den  
 Beisitzenden zu öffnen, Wahlschein und Stimmzettelumschlag zu entneh-

men und  
 den Briefwahlvorstehenden oder deren Stellvertretenden zur Prüfung zu 

übergeben. 
 Sollten von den Beisitzenden beim Öffnen Auffälligkeiten bemerkt werden, 

sind die Briefwahlvorstehenden hierauf hinzuweisen. 
 Später hat der Briefwahlvorstand über diese gesonderten Wahlbriefe ei-

nen Beschluss zu fassen. 

3. Die Briefwahlvorstehenden überprüfen 
 sowohl Wahlschein als auch den Stimmzettelumschlag anhand der auf 

Seite 8 aufgeführten Kriterien. Ist der Wahlschein nicht zu beanstanden, 
wird der Stimmzettelumschlag in die Wahlurne geworfen. 

 Ein Wahlbrief ist zu beanstanden, wenn einer der in der Briefwahlnieder-
schrift unter Abschnitt 2.6 aufgeführten Gründe vorliegt (vgl. Seite 8). 

 Die Wahlscheine werden separat gesammelt. 
 Sollten die Briefwahlvorstehenden bei einzelnen Wahlbriefen Beanstan-

dungsgründe feststellen, sind diese Wahlbriefe zunächst auszusondern. 
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 Im Anschluss ist vom gesamten Briefwahlvorstand darüber zu entschei-
den, ob diese Wahlbriefe zugelassen werden können oder zurückzuweisen 
sind. 

4. Es besteht die Möglichkeit, dass das Briefwahlbetreuungsteam noch weitere 
Wahlbriefe überbringt. Diese sind unter Abschnitt 2.5 der Briefwahlnieder-
schrift einzutragen.  
Danach ist mit diesen Wahlbriefen wie beschrieben zu verfahren. 

5. Nach Abschluss der Prüfarbeiten können die gültigen Wahlscheine gezählt 
werden. 
Das Ergebnis der Zählung tragen die Briefwahlschriftführenden nach 18 Uhr 
in Abschnitt 3.2. b) der Briefwahlniederschrift ein. 

 
 
14.30 – 18 Uhr  Kriterien für die Zulassung der Wahlbriefe  

     (Abschnitt 2.6 der Briefwahlniederschrift) 
 

Um zugelassen zu werden, müssen die Wahlbriefe folgende Kriterien erfüllen: 

 Der Wahlbrief muss einen gültigen Wahlschein und einen dazu gehören-
den Stimmzettelumschlag enthalten. 

 Ein Wahlschein ist gültig, wenn er von der Bundesstadt Bonn für die Land-
tagswahl am 15. Mai 2022 ausgestellt wurde und der Wahlschein nicht im 
Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt ist.  
Dienstsiegel und Name oder Unterschrift der zuständigen sachbearbeiten-
den Person müssen vorhanden sein. 

 Entweder der Wahlbriefumschlag oder der Stimmzettelumschlag - im  
Idealfall beide Umschläge - müssen verschlossen sein. 

 In der Regel sollte der Wahlbriefumschlag nur je einen Stimmzettelum-
schlag und Wahlschein enthalten.  
Sollten im Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht 
die gleiche Anzahl gültiger dazu gehörender Wahlscheine enthalten sein, 
ist der Wahlbrief zurückzuweisen. 

 Die Briefwählenden (bzw. deren Hilfspersonen) müssen die vorgeschrie-
bene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein unter-
schrieben haben. 

 Es muss ein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden sein und der 
Stimmzettelumschlag darf nicht offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweichen oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthalten. 
 

Sollten sich Wahlscheine und Stimmzettelumschläge einer anderen Wahl im Um-
schlag befinden, geben Sie diese dem Briefwahlbetreuungsteam zurück. 
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Zurückweisung von Wahlbriefen 

Sollte eines der zuvor genannten Kriterien nicht zutreffen, ist der Wahlbrief von 
den Briefwahlvorstehenden zu beanstanden und auszusondern. Über jeden 
auszusondernden Wahlbrief hat der gesamte Briefwahlvorstand einen Be-
schluss zu fassen. 

Die durch Beschluss zurückgewiesenen Wahlbriefe sind mit einem Vermerk 
über den Zurückweisungsgrund zu versehen, zu verschließen und unter Ab-
schnitt 2.6 in die Briefwahlniederschrift einzutragen sowie fortlaufend numme-
riert dieser beizufügen. 

Die durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe sind in einer Summe unter 
Abschnitt 2.6 der Briefwahlniederschrift einzutragen. 

Die Einsender*innen zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wäh-
lende gezählt.  
Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben! 
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VI. DAS BRIEFWAHLERGEBNIS 

ab 18 Uhr  Zählung der Briefwählenden 

Nun dürfen die Stimmzettelumschläge aus der Wahlurne genommen und von al-
len Mitgliedern des Briefwahlvorstandes gezählt werden. 

Die Briefwahlschriftführenden tragen die Anzahl der Stimmzettelumschläge un-
ter Abschnitt 3.2. a) in die Briefwahlniederschrift ein. 

Diese Zahl muss mit der unter Abschnitt 3.2. b) der Briefwahlniederschrift ver-
merkten Zahl der Wahlscheine verglichen werden. 
 Idealerweise sollte jetzt die Summe der Stimmzettelumschläge mit der Anzahl 

der Wahlscheine übereinstimmen, andernfalls:  
Zählung bitte einmal wiederholen!  
Ergibt sich dennoch keine Übereinstimmung, gilt die Zahl der Stimmzettelum-
schläge als Zahl der Briefwählenden. 

 Ursache: Möglicherweise wurde ein Wahlschein nach Beschluss des 
Briefwahlvorstandes zugelassen und deshalb nicht mitgezählt, weil er 
als Anlage zur Briefwahlniederschrift beizufügen war. 

 Mögliche Abweichungen sind im Abschnitt 3.2 in die Briefwahlniederschrift 
einzutragen.  

 In der Briefwahlniederschrift ist das Ergebnis der Zählung der Stimmzettelum-
schläge sowohl im Abschnitt 3.2 a) als auch im Abschnitt 4 B/B1 einzutragen. 

 
 
Öffnen der Stimmzettelumschläge 
Unter Aufsicht der Briefwahlvorstehenden sind nun die Stimmzettelumschläge zu 
öffnen und die Stimmzettel herauszunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 10 von 39



   

Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, April 2022 

Sortieren der Stimmzettel / der Stimmzettelumschläge 
 
Zunächst sortiert der Briefwahlvorstand die Stimmzettel / Stimmzettelumschläge  
wie folgt: 

Stapel A 

(ZS I – D und F) 

Erst- und Zweitstimme identisch  
= Stimmen für Bewerbende und Partei sind identisch und zweifelsfrei 
(eindeutig) gültig.  
Die Sortierung erfolgt nach den Bewerbenden / Landeslisten. 
 
= max. 10 Stapel im WK 30 Bonn I und max. 10 Stapel im WK 31 
Bonn II 

Stapel B 

(ZS II – C bis F) 

Erst- und Zweitstimme nicht gleich 

Variante 1: Erst- und Zweitstimme sind unterschiedlich und jeweils 
zweifelsfrei gültig 
 
Variante 2: Erststimme ist zweifelsfrei gültig & Zweitstimme wurde 
nicht abgegeben (also ungültig) 
 
Variante 3: Erststimme wurde nicht abgegeben (also ungültig) & 
Zweitstimme ist zweifelsfrei gültig 

Stapel C 

(ZS I – C und E) 

Erst- und Zweitstimme sind ungültig 

= ungekennzeichnete, leere Stimmzettel oder leer abgegebene 
Stimmzettelumschläge 

Stapel D 

(ZS III – C bis F) 

Beschlussfälle 

= Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
Über diese muss der Briefwahlvorstand am Ende über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Erst- und Zweitstimmen beschließen 

 
 
WICHTIG! 
Alle Stimmzettel / leer abgegebene Stimmzettelumschläge müssen dem 
korrekten Stapel zugeordnet werden! 
Deshalb unbedingt vor der Zählung die Sortierung überprüfen! 
Bitte verwenden Sie - in Ihrem eigenen Interesse - dafür die im Koffer  
befindlichen Sortierhilfen (Stapel A bis D). 
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Auszählen der Stimmen / der einzelnen Stapel und Eintragung in das 
Vorschreibblatt 

(In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren) 

Stapel A  -  Erst- und Zweitstimme identisch 
Schritt Vorgehensweise Hinweise 
01 Stimmzettel werden nach der Reihenfolge 

der Kandidierenden / Landeslisten sortiert 
und gezählt. 

 

02 Das jeweilige Ergebnis wird von den Brief-
wahlvorstehenden laut angesagt. 

 

03 Die Ergebnisse werden zunächst in das 
Vorschreibblatt in die Zeilen D1 bis D6 
bzw. D8/D13/D18/D29 = WK 30 Bonn I  
oder D8/D18/D24/D29 = WK 31 Bonn II 
der Spalte ZS I bei den Erststimmen  
sowie in die Zeilen F1 bis F29 der Spalte 
ZS I bei den Zweitstimmen eingetragen. 

 Das Vorschreibblatt befin-
det sich im Koffer. 

 Die Zahlen müssen iden-
tisch sein. 

 Erfahrungsgemäß sind 
damit bereits ca. 80% der 
abgegebenen Stimmen 
ausgezählt. 

04 Die Stimmzettel kommen in die dafür  
vorgesehenen Umschläge.  
Für jede bewerbende Person ist ein  
gesonderter Umschlag zu verwenden. 

 Nutzen Sie bitte die vor-
bereiteten Aufkleber zur 
Kennzeichnung. 

 Die Umschläge noch 
NICHT verschließen! 

 
 
 
Stapel C  -   Erst- und Zweitstimme sind ungültig  

= leere Stimmzettel und leere Stimmzettelumschläge 
Schritt Vorgehensweise Hinweise 
01 Stimmzettel und Umschläge zählen.  
02 Das Ergebnis in Zeile C „Ungültige  

Erststimmen“ der Spalte ZS I eintragen. 
 

03 Das Ergebnis in Zeile E „Ungültige  
Zweitstimmen“ der Spalte ZS I eintragen. 

Die Ergebnisse in den Zeilen 
C und E müssen überein-
stimmen, da beide Stimmen 
ungültig sind! 

04 Die Stimmzettel kommen in den dafür vor-
gesehenen Umschlag. 

Den Umschlag erst nach 
Durchgabe der Schnell-mel-
dung versiegeln! 
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Stapel B  -  Erst- und Zweitstimmen sind unterschiedlich 
Schritt Vorgehensweise Hinweise 
01 Stimmzettel nach den Zweitstimmen, 

also den Landeslisten, sortieren. 
 

02 Stimmzettel zählen.  
03 Nicht abgegebene Zweitstimmen gelten 

als ungültige Stimmen und sind in 
Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der 
Spalte ZS II einzutragen. 

 

04 Die Ergebnisse der gültigen  
Zweitstimmen werden in die Zeilen F1 
bis F29 der Spalte ZS II des Vorschreib-
blattes eingetragen. 

 

 
Stapel B  -  Erst- und Zweitstimmen sind unterschiedlich 
Schritt Vorgehensweise Hinweise 
01 Stapel B nach den Erststimmen neu  

sortieren. 
 

02 Stimmzettel zählen.  
03 Nicht abgegebene Erststimmen gelten als 

ungültige Stimmen und sind in Zeile C 
„Ungültige Erststimmen“ der Spalte ZS II 
einzutragen. 

 

04 Die Ergebnisse der gültigen Erststim-
men werden in die Zeilen D1 bis D6 bzw. 
D8/D13/D18/D29 = WK 30 Bonn I oder 
D8/D18/D24/D29 = WK 31 Bonn II der 
Spalte ZS II des Vorschreibblattes einge-
tragen. 

 

05 Die gültigen Stimmzettel aus Stapel B 
werden zusammen mit den Stimmzetteln 
aus Stapel A jeweils in die Umschläge der 
entsprechenden Bewerbenden einge-
packt.  
 
Stimmzettel aus Stapel B, bei denen die 
Erststimme nicht abgegeben wurde, wer-
den gemeinsam in einem separaten Um-
schlag verpackt – bitte den entsprechen-
den Aufkleber nutzen. 

Die entsprechenden Aufkle-
ber befinden sich im Koffer. 
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Beschlussfälle 

Jetzt prüft der Briefwahlvorstand jeden einzelnen Stimmzettel des Stapels D 
und entscheidet über Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und der Zweitstimme. 
Die Beschlussfassung erfolgt im Wahlvorstand gemeinsam. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der Briefwahlvorstehenden den Ausschlag. 
Der Beschluss wird auf der Rückseite des Stimmzettels sowohl für die Erst- als 
auch für die Zweitstimme schriftlich dokumentiert. Alle Stimmzettel, über die der 
Wahlvorstand beschlossen hat, sind mit einer laufenden Nummer zu versehen. 

Dann werden die Beschlüsse über die Zweitstimmen nach ungültigen und gülti-
gen Stimmen sortiert und gezählt. 
Die Ergebnisse werden in die Zeilen E „Ungültige Zweitstimmen“ und entspre-
chend F1 bis F29 „Gültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS III bei den Zweitstimmen 
in das Vorschreibblatt eingetragen. 

Dann werden die Beschlüsse über die Erststimmen nach ungültigen und gülti-
gen Stimmen sortiert und gezählt. Die Ergebnisse werden in die Zeilen C „Ungül-
tige Erststimmen“ und entsprechend D1 bis D6 bzw. D8/D13/D18/D29 im WK 30 
Bonn I oder D8/D18/D24/D29 im WK 31 Bonn II „Gültige Erststimmen“ der Spalte 
ZS III bei den Erststimmen in das Vorschreibblatt eingetragen. 

Hinweise, ob Stimmen gültig oder ungültig sind, finden Sie auf den 
Seiten 23 und 24 im Anhang. 
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Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung  

Schritt Vorgehensweise 
01 Die Briefwahlschriftführenden addieren die Zahlen der Erststimmen  

in den Zeilen C und D1 bis D29 von links nach rechts und tragen das 
Ergebnis jeweils in die Spalte "Insgesamt" ein. 
 

02 Im Anschluss daran werden die gültigen Erststimmen D1 bis D6 bzw.  
D8/D13/D18/D29 im WK 30 Bonn I oder D8/D18/D24/D29 im WK 31 
Bonn II der Spalten ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert 
und in die Zeile D eingetragen. 

03 Die so addierten Zahlen der Zeile D werden von links nach rechts  
addiert und in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 

04 Die Briefwahlschriftführenden addieren die Zahlen der Zweitstimmen  
in den Zeilen E und F1 bis F29 von links nach rechts und tragen das 
Ergebnis jeweils in die Spalte "Insgesamt" ein. 

05 Im Anschluss daran werden die gültigen Zweitstimmen (F1 bis F29) 
der Spalten ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in 
die Zeile F eingetragen. 

06 Die so addierten Zahlen der Zeile F werden von links nach rechts  
addiert und in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 

07 Zum Schluss überprüfen die Briefwahlschriftführenden das Ergebnis 
mit folgender Plausibilitätsprüfung: 
 

Erststimmen:   C + D der Spalte „Insgesamt“ = B Zahl der Wählenden 
Zweitstimmen: E + F der Spalte „Insgesamt“ = B Zahl der Wählenden 

08 Nachdem die Plausibilitätsprüfungen erfolgt sind und keine Fehler  
festgestellt wurden, übertragen die Briefwahlschriftführenden die 
Ergebnisse vom Vorschreibblatt in die Schnellmeldung. 
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VII. Abgabe der Schnellmeldung 

Nach der Auszählung und der Eintragung der Ergebnisse in das Vorschreib- 
blatt ist die Schnellmeldung (siehe Anhang, Seiten 29 und 30) auszufüllen  
und möglichst schnell persönlich bei der Annahmestelle (ausschließlich) an  
den Plätzen 4A, 4B und 4C im Dienstleistungszentrum (Bürgeramt) zur  
Eintragung in das System vorzulegen. 
 

Nach Abgabe der Schnellmeldung ist das jeweilige Wahlergebnis mündlich  
durch die Briefwahlvorstehenden bekannt zu geben. 
 

Sollte es im Zählgeschäft zu Komplikationen kommen, die eine wesentliche 
Verzögerung des Abschlusses zur Folge haben, so ist die Wahlzentrale  
spätestens bis 20 Uhr telefonisch zu informieren unter der Sammelnummer 
0228 - 77 66 44.  

Scheuen Sie sich nicht, dann anzurufen, wenn Sie erkennen, dass Sie das  
Problem nicht lösen können. 
 

Vervollständigung der Briefwahlniederschrift  
(siehe Anhang, Seiten 31-39) 

Während die Briefwahlvorstehenden die Schnellmeldung abgeben, prüfen und 
vervollständigen die Briefwahlschriftführenden die Briefwahlniederschrift.  
 
Schritt Vorgehensweise 
01 Prüfen der Eintragungen zum Briefwahlvorstand und ggf. zu be-

sonderen Vorkommnissen sowie der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses. 

02 Das Wahlergebnis säuberlich in die Ziffer 4 der Briefwahlnieder-
schrift übertragen. 

03 Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Brief-
wahlvorstand einen Beschluss gefasst hat, der Briefwahlnieder-
schrift als Anlage beifügen. Dies ist unter Punkt 3.5 der Briefwahl-
niederschrift entsprechend einzutragen. 

04 Anschließend am Ende der Briefwahlniederschrift unter Punkt 
5.6. Ort und Datum eintragen und unterschreiben. Die Briefwahl-
niederschrift an die übrigen Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
zur Genehmigung und Unterschrift weitergeben. 

 
 
 
 
         
 
 

NICHT VERGESSEN! 
ALLE Mitglieder des Briefwahlvorstandes müssen die 

Briefwahlniederschrift unterschreiben! 
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VIII. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN 
(Nach Durchgabe der Schnellmeldung!) 

Packen der Pakete 

Paket 1: Stimmzettel 
 Alle Stimmzettel aus den Stapeln zu A und B (ohne Beschlussfassung),  

sortiert nach Wahlvorschlägen (Bewerbende), kommen jeweils in einen  
Umschlag - also maximal 10 Umschläge. 

 Alle Stimmzettel aus dem Stapel B, bei denen die Erststimme nicht abge- 
geben wurde, kommen zusammen in einen eigenen Umschlag. 

 
Hinweis: 
In jedem Wahlkoffer befinden sich Umschläge zum Verpacken in ausreichenden 
Mengen. So können bei Bedarf für eine Bewerbende Person auch mehrere Um-
schläge genutzt werden.  
Bitte alle Umschläge, die nicht Anlage zur Niederschrift sind, jetzt entsprechend 
mit den vorhandenen Siegelmarken versiegeln. 

 

Paket 2: Stimmzettel / leer abgegebene Stimmzettelumschläge 
 Alle Stimmzettel aus dem Stapel C, also alle ungekennzeichneten Stimmzettel 

(und somit ungültig), sowie alle leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
kommen zusammen in einen Umschlag. 

Paket 3: Wahlscheine 
 Alle eingenommenen gültigen Wahlscheine (ohne Beschlussfassung) kommen 

in einen Umschlag. 

Paket 4: Stimmzettel 
 Alle nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzettel aus dem Stapel D, über 

die beschlossen wurde, kommen in einen roten Umschlag „Anlage zur Nieder-
schrift“. Diesen Umschlag NICHT versiegeln, da die Anzahl der Anlagen bei 
der Kofferrückgabe mit der Briefwahlniederschrift abgeglichen wird. 

 
Was wird der Briefwahlniederschrift beigefügt? 

1. Die Schnellmeldung. 
2. Die durch Beschluss für gültig oder ungültig erklärten Stimmen aus  

dem Stapel D der bedenklichen Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, 
zusammen in einem unverschlossenen Umschlag (s. Paket 4). Auf der 
Rückseite jedes Stimmzettels ist zu vermerken, welche Stimme gültig oder 
ungültig ist. Im Falle der Gültigkeit ist anzugeben, für welchen Wahlvorschlag 
die Stimme zählt. Diese Stimmzettel sind fortlaufend zu nummerieren. 

3. Die Liste der für ungültig erklärten Wahlscheine. 
4. Die einbehaltenen Wahlscheine, über deren Gültigkeit beschlossen wurde. 

Hierzu gehören auch durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe gemäß 
Abschnitt 2.6 der Briefwahlniederschrift. 
Sie sind fortlaufend zu nummerieren. 
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Was kommt in die Einschlagmappe? 
(bitte separat - zusätzlich zum Koffer - beim Annahmeteam abgeben) 

1. Die Briefwahlniederschrift mit den beizufügenden Anlagen. 
2. Das Vorschreibblatt. Hieraus können sich bei der Prüfung der Unterlagen 

(nach der Wahl) u.U. schon Rückschlüsse bei unklaren Ergebnissen ergeben. 
3. Der Vordruck über die Ausfälle im Briefwahlvorstand am Wahltag. 
4. Die nicht ausgegebenen Taxischeine. 
 
 
Was kommt in den Koffer (bzw. in die zusätzlich nutzbare blaue Box)? 

1. Die Umschläge mit gültigen Stimmzetteln sowie der Umschlag mit nicht 
abgegebenen Erststimmen (verschlossen und versiegelt, s.o. unter Paket 1). 

2. Alle ohne Beschluss ungültigen (weil ungekennzeichneten) Stimmzettel 
und leer abgegebenen Stimmzettelumschläge aus Paket 2 (in einem ver-
schlossenen und versiegelten Umschlag). 

3. Alle gültigen Wahlscheine, über die kein Beschluss gefasst wurde 
(in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag, s.o. unter Paket 3). 

4. Nicht benötigte Umschläge. 
5. Die Sortierbox mit dem Büromaterial. 
 
 
Was kommt in die Wahlurne? 

1. Die leeren Wahlbriefumschläge, sofern über sie kein Beschluss gefasst 
wurde. 

2. Die leeren Stimmzettelumschläge, sofern über sie kein Beschluss gefasst 
wurde oder sie nicht im Paket 2 verpackt wurden. 

3. Nicht benötigte Freizeitbescheinigungen. 

Die nicht benötigten Hygieneartikel legen Sie bitte wieder in die dafür vorge-
sehene Postkiste. 

Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsbereich im Anschluss gemeinsam auf und 
hinterlassen Sie ihn so, wie Sie ihn vorgefunden haben.  

Es wird empfohlen, die Freizeitbescheinigung erst nach Ermittlung der Ergebnisse 
im Briefwahlbezirk sowie Unterzeichnung der Briefwahlniederschrift und der An-
wesenheitsliste auszugeben! 

Das Erfrischungsgeld wird etwa eine Woche nach dem Wahleinsatz über-
wiesen. Hierfür ist die Unterschrift auf der Briefwahlniederschrift und der 
Anwesenheitsliste zwingend erforderlich. 
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Rückgabe  

 des Wahlkoffers, der blauen Box und der Einschlagmappe  
im Stadthaus, Etage 9 c, im Fitnessraum. 

 der nicht verschlossenen Wahlurne(n)  
und der Postkiste mit COVID-19-Schutzmaterial 
im Stadthaus, vor Sitzungsraum I, Etage 2. 
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Stimmzettel
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022

im Wahlkreis 30 Bonn I

Sie haben  2  Stimmen

hier 1 Stimme hier 1 Stimme
für die Wahl für die Wahl

einer/eines Wahlkreisabgeordneten einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung der

Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien –

Erststimme Zweitstimme
1 Déus, Guido

Landtagsabgeordneter, 
Bundesbeamter, Diplom-
Finanzwirt
Bonn

CDU
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands

Hendrik Wüst, Ina Scharrenbach, Bodo Löttgen, 
Herbert Reul, Karl-Josef Laumann

1

2 Möhlenkamp, Magdalena
Rechtsanwältin
Bonn

SPD
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Thomas Kutschaty, Sarah Philipp, André Stinka, 
Inge Blask, Jochen Ott

2

3 Müller-Rech, Franziska
Diplom Kauffrau (FH), 
Versicherungskauffrau
Bonn

FDP
Freie Demokratische Partei

FDP
Freie Demokratische Partei

Dr. Joachim Stamp, Yvonne Gebauer, Christof Rasche, 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Angela Freimuth

3

4 Prof. Dr. Neuhoff, Hans
Professor an einer 
Kunsthochschule
Düsseldorf

AfD
Alternative für Deutschland

AfD
Alternative für Deutschland

Markus Wagner, Dr. Martin Vincentz, 
Andreas Keith-Volkmer, Christian Loose, 
Dr. Christian Blex

4

5 Achtermeyer, Tim
Marketing Associate
Bonn

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mona Neubaur, Josefine Paul, Verena Schäffer, 
Arndt Klocke, Berivan Aymaz

5

6 von Raußendorf, Hanno
Jurist
Bonn

DIE LINKE
DIE LINKE

DIE LINKE
DIE LINKE

Dr. Carolin Butterwegge, Jules El-Khatib, Nina Eumann, 
Hans Decruppe, Nicolin Gabrysch

6

PIRATEN
Piratenpartei Deutschland

Alessa Flohe, Wilk Spieker, Frank Herrmann, 
Kristian Katzmarek, Sandra Leurs

7

8 Franz, Fenja
Sozialpädagogin
Bonn

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, 
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,
Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Judith Röder, Lisa Veronique de Zanet, Julius Obhues, 
Judit Géczi, Bettina Neuhaus

8

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER

Sara Buschner, Lutz Kühnen, Thorsten Scheen, 
Julia Schnabel-Clever, Mathias Huning

9

BIG
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit

Cemile Acar-Gökce, Robert Alich, 
Mohamed Saleh Baiazid, Emre Dikmen, Mümün Uluc

10

ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei

Rita Nowak, Jeyaratnam Caniceus, Alina Möller, 
Lisa Döhring, Markus Stamm

11

Volksabstimmung
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung -
Politik für die Menschen

Dr. Helmut Fleck, Andrea Romczykowski, 
Claus Plantiko, Andreas Frick, Anita Katharina Schug

12

13 Dr. Stamm, Roger
Rentner
Siegburg

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Gabriele Fechtner, Anna Vöhringer, Fritz Ullmann, 
Stefan Engel, Peter Römmele

13

DIE VIOLETTEN
Die Violetten

Marion Schmitz, Karin Schäfer, 
Raimund Antonius Runte, Rainer Schäfer, 
Ursula Jankowski

14

Gesundheitsforschung
Partei für Gesundheitsforschung

Tim Tielkes, Patrick Eckert, Heiko Matamaru, 
Brigitte Carlson, Christian Wrzyciel

15

ZENTRUM
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei
Deutschlands gegründet 1870

Christian Otte, Hans-Joachim Woitzik, Andreas Erkes, 
Dirk Horhäuser, Walter Schmidt

16

DKP
Deutsche Kommunistische Partei

Heike Warschun, Marius Dornemann, Johanna Seel, 
Marcel Rommerskirchen, Siw Mammitzsch

17

18 Poltrock-Herder, Arno
Diplom-Ingenieur
Bonn

dieBasis
Basisdemokratische Partei 
Deutschland

dieBasis
Basisdemokratische Partei Deutschland

Prof. Dr. Martin Schwab, Mona Aranea Guillén, 
Dirk Sattelmaier, Stephanie Bielski, Patrick Krone

18

DSP
Deutsche Sportpartei

Michael Möller, Markus Brakonier, 
Franz-Wilhelm Daams, Stefan Wolfgang Jansen, 
Mike Möller

19

Die Urbane.
Die Urbane. Eine HipHop Partei

Yvonne Müller, Tarah-Tanita Truderung, Tarek Moussa

20

LIEBE
Europäische Partei LIEBE

Helene Susojev, Ewgeni Auer, Diana Kabanov, 
Irina Felker, Oxana Nagel

21

FAMILIE
Familien-Partei Deutschlands

Ralf-Otto Piekenbrock, Marcel Stratmann, 
Sharon Wisse, Bettina Hausner, Michael Schüssleder

22

neo
neo. Wohlstand für alle

Jörg Gastmann, Dirk Westerheide, Markus Käsler, 
Christopher Rommerskirchen, Andreas Vogel

23

Die Humanisten
Partei der Humanisten

Leonard Niesik, Lasse Schäfer, Falko Bartsch, 
Ralf Siedek, Mechthild Zimmermann

24

PdF
Partei des Fortschritts

Lukas Sieper, Hamida Djelassi, Jörg Pietschmann, 
Paul Strauß, Peter Klaus

25

LfK
»Partei für Kinder, Jugendliche und Familien« 
- Lobbyisten für Kinder -

Nele Flüchter, Dr. Nicole Reese, Susanne Dohn, 
Martina Block, Johanna Nelkner

26

Tierschutzpartei
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Michael Siethoff, Angelika Remiszewski, 
Sebastian Everding, Corinna Nitsch, Michael Badura

27

Team Todenhöfer
Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

Hans-Joachim Koos, Mohamad Samer Hadid, 
Nastassja Rose-Hallgrimson, Kübra Arslan, 
Omar El-Zein

28

29 Sánchez Copano, Fabio
Notfallsanitäter
Bonn

Volt
Volt Deutschland

Volt
Volt Deutschland

Gina Nießer, Christopher Gudacker, Paula Hovestadt, 
Markus Blümke, Nancy Meyer

29

M
U

ST
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Stimmzettel
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022

im Wahlkreis 31 Bonn II

Sie haben  2  Stimmen

hier 1 Stimme hier 1 Stimme
für die Wahl für die Wahl

einer/eines Wahlkreisabgeordneten einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung der

Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien –

Erststimme Zweitstimme
1 Dr. Katzidis, Christos

Polizeioberrat a.D., 
Landtagsabgeordneter
Bonn

CDU
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands

Hendrik Wüst, Ina Scharrenbach, Bodo Löttgen, 
Herbert Reul, Karl-Josef Laumann

1

2 Kunze, Gabriel
Angestellter
Bonn

SPD
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Thomas Kutschaty, Sarah Philipp, André Stinka, 
Inge Blask, Jochen Ott

2

3 Dr. Stamp, Joachim
Landesminister
Bonn

FDP
Freie Demokratische Partei

FDP
Freie Demokratische Partei

Dr. Joachim Stamp, Yvonne Gebauer, Christof Rasche, 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Angela Freimuth

3

4 Ulbrich, Sascha
Angestellter
Düsseldorf

AfD
Alternative für Deutschland

AfD
Alternative für Deutschland

Markus Wagner, Dr. Martin Vincentz, 
Andreas Keith-Volkmer, Christian Loose, 
Dr. Christian Blex

4

5 Dr. Höller, Julia
Oberregierungsrätin
Bonn

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mona Neubaur, Josefine Paul, Verena Schäffer, 
Arndt Klocke, Berivan Aymaz

5

6 Schenkel, Julia
Angestellte
Bonn

DIE LINKE
DIE LINKE

DIE LINKE
DIE LINKE

Dr. Carolin Butterwegge, Jules El-Khatib, Nina Eumann, 
Hans Decruppe, Nicolin Gabrysch

6

PIRATEN
Piratenpartei Deutschland

Alessa Flohe, Wilk Spieker, Frank Herrmann, 
Kristian Katzmarek, Sandra Leurs

7

8 Meyer, Dominique
Kfm. Groß-/Außenhandel
Bonn

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, 
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,
Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Judith Röder, Lisa Veronique De Zanet, Julius Obhues, 
Judit Géczi, Bettina Neuhaus

8

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER

Sara Buschner, Lutz Kühnen, Thorsten Scheen, 
Julia Schnabel-Clever, Mathias Huning

9

BIG
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit

Cemile Acar-Gökce, Robert Alich, 
Mohamed Saleh Baiazid, Emre Dikmen, Mümün Uluc

10

ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei

Rita Nowak, Jeyaratnam Caniceus, Alina Möller, 
Lisa Döhring, Markus Stamm

11

Volksabstimmung
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung -
Politik für die Menschen

Dr. Helmut Fleck, Andrea Romczykowski, 
Claus Plantiko, Andreas Frick, Anita Katharina Schug

12

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Gabriele Fechtner, Anna Vöhringer, Fritz Ullmann, 
Stefan Engel, Peter Römmele

13

DIE VIOLETTEN
Die Violetten

Marion Schmitz, Karin Schäfer, 
Raimund Antonius Runte, Rainer Schäfer, 
Ursula Jankowski

14

Gesundheitsforschung
Partei für Gesundheitsforschung

Tim Tielkes, Patrick Eckert, Heiko Matamaru, 
Brigitte Carlson, Christian Wrzyciel

15

ZENTRUM
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei
Deutschlands gegründet 1870

Christian Otte, Hans-Joachim Woitzik, Andreas Erkes, 
Dirk Horhäuser, Walter Schmidt

16

DKP
Deutsche Kommunistische Partei

Heike Warschun, Marius Dornemann, Johanna Seel, 
Marcel Rommerskirchen, Siw Mammitzsch

17

18 Gintzel, Dirk
Diplom-Ingenieur
Bonn

dieBasis
Basisdemokratische Partei 
Deutschland

dieBasis
Basisdemokratische Partei Deutschland

Prof. Dr. Martin Schwab, Mona Aranea Guillén, 
Dirk Sattelmaier, Stephanie Bielski, Patrick Krone

18

DSP
Deutsche Sportpartei

Michael Möller, Markus Brakonier, 
Franz-Wilhelm Daams, Stefan Wolfgang Jansen, 
Mike Möller

19

Die Urbane.
Die Urbane. Eine HipHop Partei

Yvonne Müller, Tarah-Tanita Truderung, Tarek Moussa

20

LIEBE
Europäische Partei LIEBE

Helene Susojev, Ewgeni Auer, Diana Kabanov, 
Irina Felker, Oxana Nagel

21

FAMILIE
Familien-Partei Deutschlands

Ralf-Otto Piekenbrock, Marcel Stratmann, 
Sharon Wisse, Bettina Hausner, Michael Schüssleder

22

neo
neo. Wohlstand für alle

Jörg Gastmann, Dirk Westerheide, Markus Käsler, 
Christopher Rommerskirchen, Andreas Vogel

23

24 Wirths, Jan
Student
Bonn

Die Humanisten
Partei der Humanisten

Die Humanisten
Partei der Humanisten

Leonard Niesik, Lasse Schäfer, Falko Bartsch, 
Ralf Siedek, Mechthild Zimmermann

24

PdF
Partei des Fortschritts

Lukas Sieper, Hamida Djelassi, Jörg Pietschmann, 
Paul Strauß, Peter Klaus

25

LfK
»Partei für Kinder, Jugendliche und Familien« 
- Lobbyisten für Kinder -

Nele Flüchter, Dr. Nicole Reese, Susanne Dohn, 
Martina Block, Johanna Nelkner

26

Tierschutzpartei
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Michael Siethoff, Angelika Remiszewski, 
Sebastian Everding, Corinna Nitsch, Michael Badura

27

Team Todenhöfer
Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

Hans-Joachim Koos, Mohamad Samer Hadid, 
Nastassja Rose-Hallgrimson, Kübra Arslan, 
Omar El-Zein

28

29 Rauch, Thomas
Risikocontroller
Bonn

Volt
Volt Deutschland

Volt
Volt Deutschland

Gina Nießer, Christopher Gudacker, Paula Hovestadt, 
Markus Blümke, Nancy Meyer

29
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_________________________________________________ 
1⁾ Falls erforderlich, von der Gemeindebehörde ankreuzen. 
2⁾ Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3⁾ Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4⁾ Wahlberechtigte Personen, die des Lesens unkundig oder durch körperliche Gebrechen gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich einer anderen Person bedienen. 

Die Person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt“ zu unterzeichnen. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie durch die Hilfestellung erlangt hat. 

 

 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt 

 

Wahlschein für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 
 

Nur gültig für den Wahlkreis: 30 Bonn I 
 
Max Mustermann 
Musterstr. 1 
53111 Bonn 
 
 
 
 
 
 
 
wohnhaft in ²⁾ (evtl. abweichende Adresse) 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
kann mit diesem Wahlschein an der Landtagswahl am 15. Mai 2022 in dem oben genannten Wahlkreis teilnehmen 
 

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch 
Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Stimmbezirk des oben genannten Wahlkreises 

 

oder 
 

2. durch Briefwahl. 
 

Bonn, den xx.xx.2022  Bundesstadt Bonn 
  Die Oberbürgermeisterin 
  Im Auftrag 
   
  Mitarbeiter 
  (Unterschrift / kann bei automatisierter Erstellung des 

 Wahlscheines entfallen) 
 

 Achtung !   Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben. Dann 
den Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag stecken. 

 

 

 

 

Wahlschein-Nr.: 123 

Wählerverzeichnis-Nr. 123 
Stimmbezirk 123 
 

 ¹⁾Wahlschein gem. § 3 Abs. 4 Satz 2 LWahlO 
 

Briefwahlbezirk: 123 
 

Versicherung	an	Eides	statt	zur	Briefwahl³⁾	
	
Hiermit	versichere	ich gegenüber der Oberbürgermeisterin an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich – 
als Hilfsperson ⁴⁾ gemäß	dem	erklärten	Willen	der	wahlberechtigten	Person	–	gekennzeichnet	habe.	

__________________________,	den	_____________
(Ort)	
	

(Datum)	

Unterschrift	der	wahlberechtigten	Person oder Unterschrift	der	Hilfsperson⁴⁾

_____________________________
	

_________________________
(Vor‐	und	Familienname)	 	 (Vor‐	und	Familienname)	
	 	 	
	 	 Weitere	Angaben	in	Blockschrift	!	
	 	

_________________________
	 	 (Vor‐	und	Familienname)	
	 	

_________________________
	 	 (Straße,	Hausnummer)	
	 	

_________________________
	 	 (Postleitzahl)		 (Wohnort)	

	

MUSTER
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4 Briefwahlergebnis

Kennbuchstaben für die Zahlenangaben 5)

B/B1 Briefwähler/innen [vgl. Abschnitt 3.2 a)]

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen) 5) 6)

ZS I ZS II ZS III InsgesamtC
Ungültige Erststimmen

Gültige Erststimmen:  
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf den/die
Bewerber/in (Vor- und Familienname der Bewerbe-
rin/des Bewerbers sowie Kurzbezeichnung der Par-
tei/bei anderen Kreiswahlvorschlägen das Kennwort
- laut Stimmzettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D1 Déus, Guido, CDU
D2 Möhlenkamp, Magdalena, SPD
D3 Müller-Rech, Franziska, FDP
D4 Prof. Dr. Neuhoff, Hans, AfD
D5 Achtermeyer, Tim, GRÜNE
D6 von Raußendorf, Hanno, DIE LINKE
D8 Franz, Fenja, Die PARTEI
D13 Dr. Stamm, Roger, MLPD
D18 Poltrock-Herder, Arno, dieBasis
D29 Sánchez Copano, Fabio, Volt
D Gültige Erststimmen insgesamt

votemanager V22.04.01 Seite 5 13.04.2022 12:30
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Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen) 5) 7)

ZS I ZS II ZS III InsgesamtE
Ungültige Zweitstimmen

Gültige Zweitstimmen:
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die
Landesliste der (Kurzbezeichnung der Partei - laut
Stimmzettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F1 CDU
F2 SPD
F3 FDP
F4 AfD
F5 GRÜNE
F6 DIE LINKE
F7 PIRATEN -----
F8 Die PARTEI
F9 FREIE WÄHLER -----
F10 BIG -----
F11 ÖDP -----
F12 Volksabstimmung -----
F13 MLPD
F14 DIE VIOLETTEN -----
F15 Gesundheitsforschung -----
F16 ZENTRUM -----
F17 DKP -----
F18 dieBasis
F19 DSP -----
F20 Die Urbane. -----
F21 LIEBE -----
F22 FAMILIE -----
F23 neo -----
F24 Die Humanisten -----
F25 PdF -----
F26 LfK -----
F27 Tierschutzpartei -----
F28 Team Todenhöfer -----
F29 Volt
F Gültige Zweitstimmen insgesamt

votemanager V22.04.01 Seite 6 13.04.2022 12:30
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4 Briefwahlergebnis

Kennbuchstaben für die Zahlenangaben 5)

B/B1 Briefwähler/innen [vgl. Abschnitt 3.2 a)]

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen) 5) 6)

ZS I ZS II ZS III InsgesamtC
Ungültige Erststimmen

Gültige Erststimmen:
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf den/die
Bewerber/in (Vor- und Familienname der Bewerbe-
rin/des Bewerbers sowie Kurzbezeichnung der Par-
tei/bei anderen Kreiswahlvorschlägen das Kennwort
- laut Stimmzettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D1 Dr. Katzidis, Christos, CDU
D2 Kunze, Gabriel, SPD
D3 Dr. Stamp, Joachim, FDP
D4 Ulbrich, Sascha, AfD
D5 Dr. Höller, Julia, GRÜNE
D6 Schenkel, Julia, DIE LINKE
D8 Meyer, Dominique, Die PARTEI
D18 Gintzel, Dirk, dieBasis
D24 Wirths, Jan, Die Humanisten
D29 Rauch, Thomas, Volt
D Gültige Erststimmen insgesamt

votemanager V22.04.01 Seite 5 13.04.2022 13:47

Vorschreibblatt Briefwahl WK 31 Bonn II
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Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen) 5) 7)

ZS I ZS II ZS III InsgesamtE
Ungültige Zweitstimmen

Gültige Zweitstimmen:
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die
Landesliste der (Kurzbezeichnung der Partei - laut
Stimmzettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F1 CDU
F2 SPD
F3 FDP
F4 AfD
F5 GRÜNE
F6 DIE LINKE
F7 PIRATEN -----
F8 Die PARTEI
F9 FREIE WÄHLER -----
F10 BIG -----
F11 ÖDP -----
F12 Volksabstimmung -----
F13 MLPD -----
F14 DIE VIOLETTEN -----
F15 Gesundheitsforschung -----
F16 ZENTRUM -----
F17 DKP -----
F18 dieBasis
F19 DSP -----
F20 Die Urbane. -----
F21 LIEBE -----
F22 FAMILIE -----
F23 neo -----
F24 Die Humanisten
F25 PdF -----
F26 LfK -----
F27 Tierschutzpartei -----
F28 Team Todenhöfer -----
F29 Volt
F Gültige Zweitstimmen insgesamt

votemanager V22.04.01 Seite 6 13.04.2022 13:47
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